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2016 zu verlängern, bekundet seine Absicht, das Mandat zu überprüfen und spätestens am 15. November 

2016 einen entsprechenden Beschluss hinsichtlich einer weiteren Verlängerung zu fassen, und ersucht den 

Generalsekretär, so rasch wie möglich die notwendigen Verwaltungsmaßnahmen zu treffen, um die Überwa-

chungsgruppe in Abstimmung mit dem Ausschuss bis 15. Dezember 2016 wiedereinzusetzen und dabei ge-

gebenenfalls den Sachverstand der Mitglieder der mit früheren Resolutionen eingesetzten Überwachungs-

gruppe heranzuziehen; 

 32. ersucht die Überwachungsgruppe, dem Ausschuss monatlich aktuelle Informationen sowie einen 
umfassenden Halbzeitbericht vorzulegen und dem Rat bis zum 15. Oktober 2016 über den Ausschuss zwei 

Schlussberichte, den einen über Somalia, den anderen über Eritrea, zur Prüfung vorzulegen, die alle in Zif-

die Durchführung und Einhaltung der Waffenembargos gegen Somalia und Eritrea und der Maßnahmen be-

treffend die Ein- und Ausfuhr von Holzkohle aus Somalia sowie die Durchführung der mit den Ziffern 1, 3 

und 7 der Resolution 1844 (2008) und den Ziffern 5, 6, 8, 10, 12 und 13 der Resolution 1907 (2009) ver-
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 Kenntnis nehmend 
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 b) die Kostenerstattung für kontingenteigene Ausrüstung, die als Eigentum der truppenstellenden Län-

der angesehen wird, zu den Sätzen und entsprechend der Praxis der Vereinten Nationen, einschließlich auf 

der Grundlage von Unterstützungsverträgen, mit der Maßgabe, dass nur die Ausrüstung erstattungsfähig ist, 

die von der Afrikanischen Union, den Vereinten Nationen und den truppenstellenden Ländern gemeinsam für 

notwendig befunden wird, und dass sie periodischen Überprüfungen durch das Unterstützungsbüro unter-
liegt, durch die die uneingeschränkte Einsatzfähigkeit und die Zwecktauglichkeit der Ausrüstung gewährleis-

tet werden soll; 

 c) die Kostenerstattung für grundlegende und unverzichtbare Sach- und Dienstleistungen, die erfor-

derlich sind, damit die Kontingente der Mission der Afrikanischen Union durchhaltefähig sind, unter Berück-

sichtigung des operativen Tempos der Einsätze der Mission und anderer maßgeblicher Faktoren, einschließ-

lich Ausrüstung und Ausbildung für die sichere Zubereitung von Verpflegungsrationen, VHF/UHF-, HF-, 

Telefon- und TETRA-Kommunikationsmitteln, Sanitär- und Reinigungsmaterialien, Möbeln und Schreibwa-

ren sowie Zelten für taktische Verlegungen, beschließt, dass die Kostenerstattungen auf diese Kategorien 

beschränkt sein, den Normen, den Sätzen und der Praxis der Vereinten Nationen entsprechen und periodi-

schen Überprüfungen durch das Unterstützungsbüro unterliegen werden, damit die volle Bereitstellung ge-

währleistet ist, und beschließt ferner für den Fall, dass ein truppenstellendes Land die von den Vereinten 

Nationen und der Afrikanischen Union in den genannten Kategorien verlangte notwendige Durchhaltefähig-

keit nicht gewährleisten kann, dass anstelle einer Kostenerstattung eine begrenzte Unterstützung gewährt 

wird, um grundlegende Mindeststandards zu gewährleisten; 

 d) Unterstützung der Anstrengungen der Afrikanischen Union und der Mission der Afrikanischen 
Union, die Unterstützung der bilateralen Partner und der Vereinten Nationen für die Mission zu koordinieren, 
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enger Abstimmung mit dem Sonderbeauftragten der Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union 

für Somalia tätig sein wird; 

 4. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, die Verwaltungs- und Beschaffungsprozesse, einschließ-

lich der Personalbeschaffung, im Unterstützungsbüro anzugehen und zu straffen, unterstreicht, wie wichtig 

es ist, dass das Unterstützungsbüro schnell auf die operativen Anforderungen in Somalia reagieren kann, 

stimmt mit dem Generalsekretär überein, dass es notwendig ist, die Führungsfunktionen innerhalb des Un-

terstützungsbüros zu stärken, stimmt darin überein, dass Mogadischu Standort für die Führung des Unterstüt-
zungsbüros sein soll, beschließt in diesem Zusammenhang, dass der Leiter des Unterstützungsbüros dem 

Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und über den Sonderbeauftragten dem Sicherheitsrat über die Er-

füllung des oben festgelegten Mandats des Unterstützungsbüros Bericht erstatten soll, und betont, dass der 

Leiter des Unterstützungsbüros mit dem Leiter der Hilfsmission und dem Sonderbeauftragten der Vorsitzen-

den der Kommission der Afrikanischen Union für Somalia jeweils eine gesonderte quantifizierbare Zielver-

einbarung über die Bereitstellung von Unterstützung an die Hilfsmission beziehungsweise die Mission der 

Afrikanischen Union schließen soll; 

 5. ersucht den Generalsekretär, sich auch weiterhin darum zu bemühen, die Afrikanische Union durch 

Beratung und Anleitung bei der Einrichtung eines Systems zum Umgang mit behaupteten Verfehlungen, ein-

schließlich sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs, zu unterstützen; 

 6. ersucht den Generalsekretär außerdem, zu prüfen, welche Umweltauswirkungen durch die Wahr-

nehmung der mandatsmäßigen Aufgaben der Vereinten Nationen entstehen, und im Zuge dessen auch eine 

entsprechende Basisstudie und regelmäßige Umweltverträglichkeitsprüfungen der Einsätze der Hilfsmission 

und des Unterstützungsbüros durchzuführen; 

 7. ersucht den Generalsekretär ferner, die Afrikanische Union durch Mentordienste und Anleitung bei 

der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik in Somalia und der Umsetzung dieser Politik in der Mission der Afrika-

nischen Union zu unterstützen; 

 8. unterstreicht die Notwendigkeit, volle Transparenz und eine ordnungsgemäße Rechenschaftslegung 

über die bereitgestellten Ressourcen, einschließlich der über den Treuhandfonds für die Somalische Nation-
alarmee zur Verfügung gestellten Mittel, zu gewährleisten, und ersucht in diesem Zusammenhang den Gene-

ralsekretär, sicherzustellen, dass ein robuster Rahmen für die interne Kontrolle vorhanden ist und dem Rat 

sowie den Gebern in regelmäßigen Abständen über den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs finanz- und 

sachbezogene Berichte über den Treuhandfonds vorgelegt werden; 

 9. ist sich des besonderen Charakters des Auftrags des Unterstützungsbüros bewusst, begrüßt die Ab-

sicht des Generalsekretärs, den gemeinsamen Rahmen für die Entscheidungsfindung auf der hochrangigen 

Führungsebene der Hilfsmission und der Mission der Afrikanischen Union zu stärken und sicherzustellen, 

dass die operativen Maßnahmen einem gemeinsamen Katalog strategischer Prioritäten entsprechen, und er-

sucht den Generalsekretär, in seine Berichte an den Rat über Somalia auf die bei der Schaffung dieses Rah-

mens erzielten Fortschritte einzugehen; 

 10. erklärt erneut, dass die nachhaltige Bereitstellung logistischer Unterstützung eine gemeinsame 

Verantwortung der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union bleibt, stellt fest, dass die derzeitigen 

logistischen Vorkehrungen auf Dauer nicht aufrechterhalten werden können, wie in den Ziffern 41 und 42 

des Schreibens des Generalsekretärs114 vermerkt, und ersucht die Mission der Afrikanischen Union und die 

Somalische Nationalarmee, der Sicherung der Hauptversorgungswege, die von wesentlicher Bedeutung für 
die Verbesserung der humanitären Lage in den am meisten betroffenen Gebieten und eine wichtige Voraus-

setzung für die logistische Unterstützung der Mission der Afrikanischen Union ist, absoluten Vorrang einzu-
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 12. 


